
Öffentliche Bekanntmachung des Einlei-
tungs- und Erarbeitungsbeschlusses so-
wie der frühzeitigen Beteiligung für zwei
Änderungsverfahren des Regionalen
Flächennutzungsplanes der Planungs-
gemeinschaft Städteregion Ruhr der
Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen,
Herne, Mülheim an der Ruhr und
Oberhausen

Die Änderungen beziehen sich auf zwei Bereiche in den
Städten Mülheim und Essen. 

Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 18.11.2019 ge-
mäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 39 Landespla-
nungsgesetz und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch die Erarbei-
tung folgender Änderungen zum Regionalen Flächen-
nutzungsplan (RFNP) und die Einleitung der entspre-
chenden Planverfahren beschlossen:

41 MH  Oberheidstraße

43 E     Erbslöhstraße (neue Gesamtschule)

Der Änderungsbereich 41 MH befindet sich in Mülheim
an der Ruhr im Stadtteil Dümpten, südwestlich des
Dümptener Friedhofs an der Stadtgrenze zu Essen. Im
Norden wird der Änderungsbereich begrenzt durch die
Wohnbebauung südlich der Mühlenstraße und im Nord-
osten durch die Oberheidstraße. Im Südwesten grenzt
der Änderungsbereich an die Bundesautobahn (BAB) 40,
mit der Anschlussstelle Mülheim-Winkhausen im Süden.
Er weist eine bauliche Prägung auf und umfasst im We-
sentlichen einen ehemaligen Sportplatz, auf dem sich
zurzeit Flüchtlingsunterkünfte befinden, die Gebäude
und Spielfelder einer Tennisanlage, einen Gastronomie-
betrieb und eine Straßenbahnwendeschleife. Aufgrund
des akuten Gewerbeflächenmangels in Mülheim sollen in
diesem Bereich zukünftig gewerblich nutzbare Flächen
bereitgestellt werden. Unter Berücksichtigung der nörd-
lich angrenzenden Wohnbebauung ist die Ansiedlung
von nicht erheblich belästigenden Gewerbenutzungen
vorgesehen.

Der Änderungsbereich 43 E befindet sich im Essener
Stadtteil Altenessen-Süd und umfasst den im Jahr 2014

aufgegebenen Sportplatz „Bamlerstraße“ sowie südlich
daran angrenzend eine Reihe von Kleingärten. Er wird im
Westen durch die Grundstücke an der Kleinen Hammer-
straße, im Norden durch einen befahrbaren Verbin-
dungsweg, im Osten durch die Erbslöhstraße und im
Süden durch den Berthold-Beitz-Boulevard begrenzt. Mit
der Aufgabe des Standortes der Sportinfrastruktur be-
steht der Bedarf, die Fläche einer sinnvollen Folgenut-
zung zuzuführen. Basierend auf einer umfangreichen
Standortsuche und Flächenprüfung für den Neubau einer
Gesamtschule im Stadtbezirk Altenessen-Süd wurde der
ehemalige Sportplatz als geeigneter Standort herausge-
stellt. 

Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsge-
meinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum,
Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und
Oberhausen ist nach öffentlicher Bekanntmachung am
03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt gleich-
zeitig die Funktion eines Regionalplans und eines
gemeinsamen Flächennutzungsplans wahr.

Bezogen auf die vorgenannten Änderungsbereiche kann
sich die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren vor-
aussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleich-
zeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

Hierzu werden die Planunterlagen (jeweils Vorentwurf
des Änderungsplans mit Begründung und Umwelt-
bericht) in der Stadt Oberhausen in der Zeit

vom 28.01. bis 28.02.2020 (einschließlich)

öffentlich ausgelegt.

In der Stadt Oberhausen können sie an den behördlichen
Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden:

Bereich 5-1 - Stadtplanung -
Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A)
Bahnhofstraße 66, Raum A009
46145 Oberhausen

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Montags bis donnerstags    08:00 bis 16:00 Uhr,
freitags                                08:00 bis 12:00 Uhr.

Die Termine und Orte für die Auslegungen in den ande-
ren Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen
Bekanntmachungen und den Internetseiten der
Städteregion Ruhr (www.staedteregion-ruhr-2030.de/
cms/aenderungsverfahren) zu entnehmen oder bei der
Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in
Essen (Tel.: 0201 88-61210, bzw. 0201 88-61212) zu
erfragen.
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Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilen:
Gerhard Effgen, Tel.: 0208 825-3310
E-Mail: gerhard.effgen@oberhausen.de,

Uwe Kraus, Tel.: 0208 825-2196
E-Mail: uwe.kraus@oberhausen.de.

Alle Planunterlagen zu den Änderungsbereichen können
auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr eingesehen
werden. Es besteht die Möglichkeit, während der
Auslegungsfrist eine Stellungnahme abzugeben. Dies
kann insbesondere schriftlich, zur Niederschrift im
Rahmen der Planeinsicht oder per E-Mail erfolgen. 

Postanschrift der Planungsgemeinschaft: 
Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen
E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft:
geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abge-
ben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen Sit-
zungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksver-
tretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich
eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme.

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die
von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen perso-
nenbezogenen Daten bei den Städten der Planungs-
gemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet.
Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der
Städteregion Ruhr 2030 unter: 
www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren

Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung können zu einer Überarbeitung der Vorent-
würfe der RFNP-Änderungen führen; d. h. Planentwurfs-
änderungen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind
möglich und vorgesehen.

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 20.12.2019

Schranz
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der öffent-
lichen Auslegung der Änderung 35 E des
Regionalen Flächennutzungsplanes der
Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr
der Städte Bochum, Essen, Gelsenkir-
chen, Herne, Mülheim an der Ruhr und
Oberhausen

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der
Stadt Essen. 

Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 18.11.2019
beschlossen: 

1.  die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbe-
zügliche Stellungnahmen der Verwaltung) zur
Kenntnis zu nehmen und

2.  die öffentliche Auslegung und Beteiligung der öffent-
lichen Stellen und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge auf Grundlage des vorgelegenen Planentwurfs für
das Änderungsverfahren zum RFNP 35 E „Pferde-
bahnstraße/Berthold-Beitz-Boulevard (ESSEN 51)“ 

Der Änderungsbereich 35 E Pferdebahnstraße/Berthold-
Beitz-Boulevard (ESSEN 51) befindet sich in Essen im
Grenzbereich der Stadtteile Nordviertel (Stadtbezirk I)
und Altendorf (Stadtbezirk III). Er wird im Norden durch
die Bottroper Straße, im Osten durch den Berthold-Beitz-
Boulevard, im Süden durch die Pferdebahnstraße und im
Westen durch die Helenenstraße begrenzt. Ein Streifen
südwestlich der Zollstraße gehört ebenfalls zum
Änderungsbereich. Mit der Planung soll der nördliche Teil
des sogenannten „Krupp-Gürtels“ einer gemischten
Nachfolgenutzung aus Wohnen, wohnverträglichem
Gewerbe, Gemeinbedarfseinrichtungen sowie Grün- und
Wasserflächen zugeführt werden. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gem. § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung der öffentlichen
Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i. V. m. § 13 Abs. 1
Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG
NRW) sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG).

Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange können
innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen
zum ausliegenden Änderungsentwurf abgeben. Bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes soll die Frist gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB angemessen verlängert werden. 

Im Fall des Änderungsverfahrens 35 E werden die Plan-
unterlagen für die Dauer von einem Monat ausgelegt. Für
eine Verlängerung der Regelfrist liegt kein wichtiger
Grund vor (Planverfahren ohne besondere Komplexität).

Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes
hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im Rahmen
des o. g. Änderungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 ROG
i. V. m. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP)
durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden.

Neben dem Planentwurf mit beigefügter Begründung ent-
hält insbesondere der Umweltbericht nach Maßgabe der
Anlage 1 zum BauGB umweltbezogene Informationen zu
den Umweltschutzgütern i. S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB
in der derzeit geltenden Fassung: 

-    Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft ein-
schließlich Natura 2000-Gebiete 

-    Fläche 
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-    Boden
-    Wasser
-    Luft
-    Klima
-    Mensch, Gesundheit, Bevölkerung
-    Kultur- und Sachgüter
-    Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen

Darüber hinaus sind die folgenden Dokumente verfügbar,
die umweltbezogene Informationen enthalten:

Änderungsverfahren 35 E

Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Be-
gründung, Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie
die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungs-
gemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit 

vom 04.02. bis 05.03.2020 (einschließlich) 

in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus.

In der Stadt Oberhausen können sie an den behördlichen
Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden:

Bereich 5-1 - Stadtplanung -
Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A)
Bahnhofstraße 66, Raum A009
46145 Oberhausen

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Montags bis donnerstags    08:00 bis 16:00 Uhr,
freitags                                08:00 bis 12:00 Uhr.

Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen
Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen

Bekanntmachungen und den Inter-
netseiten der Städteregion Ruhr
(www.staedteregion-ruhr-2030.de/
cms/aenderungsverfahren) zu ent-
nehmen oder bei der Geschäfts-
stelle Regionaler Flächennutzungs-
plan in Essen (Tel.: 0201 8861-210/
-212) zu erfragen. Auskunft zum
Änderungsverfahren erteilen in der
Stadt Oberhausen

Gerhard Effgen, Tel.: 0208 825-
3310, 
E-Mail: 
gerhard.effgen@oberhausen.de,

Uwe Kraus, Tel.: 0208 825-2196
E-Mail: 
uwe.kraus@oberhausen.de.

Alle Planunterlagen mit den auszu-
legenden Unterlagen, der Inhalt der
Bekanntmachung sowie die Be-
schlussvorlage können auch auf
den Internetseiten der Städteregion
Ruhr eingesehen werden.

Stellungnahmen zum Entwurf des
Änderungsplans, zur Begründung
und zum Umweltbericht können
während der Auslegungsfrist bis
zum 05.03.2020 (einschließlich) 

-    bei der Stadt Essen, Amt für
Stadtplanung und Bauordnung,
Geschäftsstelle Regionaler Flä-
chennutzungsplan, Lindenallee 10
(Deutschlandhaus), 45121 Essen,
E-Mail:
geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de

-    bei der Stadt Oberhausen, Be-
reich 5-1 - Stadtplanung -, Techni-
sches Rathaus Sterkrade (Gebäu-
deteil A), Bahnhofstraße 66, Raum
A009, 46145 Oberhausen

-    oder bei einer der anderen Planungsstädte abgege-
ben werden.

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben
worden sind, können bei der Beschlussfassung über den
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
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Art der vorhandenen
Information

7 Stellungnahmen von
Behörden und sonsti-
gen Trägern öffent-
licher Belange

5 Fachgutachten

Bezirksregierung
Düsseldorf

Landesbüro der
Naturschutzverbände

Landschaftsverband
Rheinland
Amprion

Landschaftsverband
Rheinland
Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW

Ministerium für
Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und
Energie des Landes
NRW

Asmus + Prabucki
Ingenieure (2015)
Peutz Consult (2015)

Ingenieurgruppe IVV
(2015)
Biopace (2017)

Ökoplan (2017)

Urheber

Schutzgut „Luft“ - Luftreinhalteplanung
Risiken/Auswirkungen im Fall schwerer
Unfälle oder Katastrophen - Störfallschutz
Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt“ -  Artenschutz; Verlust der vor-
handenen Grünflächendarstellung
Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ -
Baudenkmäler; denkmalwerter Bestand
Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Bevölke-
rung“ - Nähe zu
Höchstspannungsfreileitung
Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ -
Bodendenkmal
Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt“ - Artenschutz
Schutzgut „Boden“ - Altlasten
Schutzgut „Wasser“ - EG-Wasserrahmen-
richtlinie, EG-Hochwasserrisikomanage-
ment-Richtlinie
Schutzgut „Klima“ - Beeinträchtigung
stadtklimatischer Belange
Schutzgut „Mensch, Gesundheit,
Bevölkerung“ -; Lärmkonflikt; Nähe zu
Höchstspannungsfreileitung 
Risiken/Auswirkungen im Fall schwerer
Unfälle oder Katastrophen -
Trennungsgrundsatz, Störfallschutz

Schutzgut „Boden“ - Altlastenuntersu-
chung, Gefährdungsabschätzung
Schutzgut „Mensch, Gesundheit,
Bevölkerung“ - Luftschadstoffunter-
suchung
Schutzgut „Mensch, Gesundheit,
Bevölkerung“ - Verkehrsgutachten 
Schutzgut „Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt“ - Zusammenfassung mehrerer
Artenschutzprüfungen
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag und
Artenschutzprüfung

Thematischer Bezug



Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden
geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50
Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem
Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt
werden, dass diesen Personen die Einsicht in das
Ergebnis bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 
- Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterkrade
(Gebäudeteil A), Bahnhofstraße 66, Raum A009, 46145
Oberhausen während der Dienststunden ermöglicht wird. 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abge-
ben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen
Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätz-
lich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die
von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen perso-
nenbezogenen Daten bei den Städten der Planungs-
gemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet.
Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städte-
region Ruhr 2030 unter: www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine
Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfs-
verfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlos-
sen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend
machen können. 

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 20.12.2019

Schranz
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

1.  Die BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen
gGmbH mit Sitz in Oberhausen wird mit Ablauf des
31.12.2019 aufgelöst.

2.  Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert,
sich wegen ihrer Forderungen bei der Gesellschaft zu
melden.

Oberhausen, 6. Januar 2020

Margit Köhler
Liquidatorin

Bekanntmachung über den Satzungs-
beschluss und das Inkrafttreten der 1.
Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 535 
- Ortskern Holten -

I.   Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

     Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 16.12.2019
die 1. Ergänzung zum Bebauungsplan Nr. 535 
- Ortskern Holten - in der Fassung vom 09.05.2019
als Satzung beschlossen.

     Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 i. V. m. § 13
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634)
und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
11.04.2019 (GV.NRW.2019, S. 202).

     In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die der 1.
Ergänzung zum Bebauungsplan Nr. 535 beigefügte
Begründung in der Fassung der Fortschreibung vom
17.10.2019 als Entscheidungsbegründung beschlos-
sen.

     Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 i. V. m. § 13
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634).

     Das Plangebiet der 1. Ergänzung zum Bebauungs-
plan Nr. 535 umfasst den vollständigen Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 535 - Ortskern
Holten -. Es liegt in der Gemarkung Holten, Fluren 1
und 10, und wird wie folgt umgrenzt:

     Nordwestliche Seite der Bahnstraße; nordwestliche
Seite der Burgstraße; südwestliche Grenzen der
Flurstücke Nr. 3265 und 3306, Flur 1; südöstliche
Seite der Wasserstraße; in Höhe des Hauses
Wasserstraße Nr. 42 die Wasserstraße überquerend;
nordwestliche Seite der Wasserstraße; südwestliche
Grenze des Flurstückes Nr. 47, Flur 10; nordwestliche
Grenzen der Flurstücke Nr. 37-47, Flur 10; nordöstli-
che Grenze des Flurstückes Nr. 37, Flur 10; nordwest-
liche Seite der Wasserstraße; die Wasserstraße in
Höhe der Krumme Straße überquerend; südöstliche
Seite der Wasserstraße; nordöstliche Grenzen der
Flurstücke Nr. 2637 und 3308, Flur 1; nordwestliche
Grenze des Flurstückes Nr. 3429, Flur 1; nordöstliche
Grenze des Flurstückes Nr. 3429, Flur 1; nordwestli-
che Grenze des Flurstückes Nr. 2824, Flur 1; nordöst-
liche Grenzen der Flurstücke Nr. 2824, 2404, 2711,
2712 und 2488, Flur 1; südöstliche Grenze des
Flurstückes Nr. 2488, Flur 1; nordöstliche Grenzen
der Flurstücke Nr. 3308 und 3309, Flur 1; südöstliche
Grenzen der Flurstücke Nr. 3309, 3134, 2184 und
3741, Flur 1; nördliche und nordöstliche Grenze des
Flurstückes Nr. 2384, Flur 1.

     Die Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der
nachfolgenden Übersichtsskizze.
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     Die 1. Ergänzung zum Bebauungsplan Nr. 535 
- Ortskern Holten - wird mit Begründung vom Tage der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer
A004, während der nachstehend genannten Öff-
nungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten:

     Montag - Donnerstag     8.00 - 16.00 Uhr 
     Freitag                             8.00 - 12.00 Uhr 

     Über den Inhalt des Bebauungsplans wird auf
Verlangen Auskunft erteilt.

II.  Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO)

     Der vom Rat der Stadt am 16.12.2019 gefasste
Satzungsbeschluss zur 1. Ergänzung zum Bebau-
ungsplan Nr. 535 - Ortskern Holten - wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt-
machung tritt die 1. Ergänzung zum Bebauungsplan
Nr. 535 - Ortskern Holten - gemäß § 10 Abs. 3 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in Kraft.

     Hinweise

     1.    Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I, S. 3634) über die Entschädigung von
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das
Erlöschen entsprechender Entschädigungs-
ansprüche wird hingewiesen.

            Hiernach kann der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Ent-
schädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die vorbezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruchs herbeigeführt wird.

     2.    Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

            Unbeachtlich werden

            1.    eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

            2.    eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans
und

            3.    nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

            wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenü-
ber der Stadt Oberhausen unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB
beachtlich sind.

     3.    Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019
(GV.NRW.2019, S. 202), können Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen
diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,

            a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

            b)   die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

            c)    der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

            d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.
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III. Bestätigungen und Bekanntmachungsanordnung
des Oberbürgermeisters gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO)

     Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen Doku-
ments der 1. Ergänzung zum Bebauungsplan Nr. 535
- Ortskern Holten - stimmt mit dem Ratsbeschluss
vom 16.12.2019 überein.

     Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung
von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsver-
ordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999
(GV.NRW.1999 S. 516/SGV. NRW. 2023), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 05.11.2015
(GV.NRW.2015, S. 741), verfahren.

     Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit ange-
ordnet.

     Oberhausen, 18.12.2019

     Schranz
     Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur 1. Ergänzung des
Bebauungsplans Nr. 535 - Ortskern Holten -

Für das Plangebiet gilt zurzeit der Bebauungsplan 
Nr. 535 - Ortskern Holten - vom 01.10.2008, welcher eine
Änderung des Bebauungsplans Nr. 264 - Ortskern Holten -
vom 15.11.1993 gemäß § 13 BauGB darstellt.

Die textliche Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 535 
- Ortskern Holten -, durch die im gesamten Plangebiet
Vergnügungsstätten und Betriebe, die Waren und
Dienstleistungen zur Erregung sexueller Bedürfnisse und
deren Befriedigung anbieten sowie Bordelle ausge-
schlossen werden, wird durch die 1. Ergänzung des
Bebauungsplans Nr. 535 um den Ausschluss von
Wettannahmestellen ergänzt.

Die Grundzüge der Planung werden hierdurch nicht
berührt. Vielmehr handelt es sich um eine weitere
Ausdifferenzierung und Konkretisierung der ursprüng-
lichen Zielsetzung, um Trading-Down-Effekte zu verhin-
dern. Der Bezugsraum der 1. Ergänzung entspricht dabei
unverändert dem Plangebiet des Bebauungsplans 
Nr. 535 - Ortskern Holten -.

Bei Realisierung der durch diese textliche Festsetzung
ausgeschlossenen Nutzungen bzw. Anlagen und
Betriebe würde den vorhandenen Trading-Down-
Effekten weiter Vorschub geleistet. Unter Trading-Down-
Effekt wird die Entwertung einer Gebietsstruktur verstan-
den, die dann entsteht, wenn Betriebe mit typischerweise
niedrigem Investitionsbedarf und vergleichsweise hoher
Rendite (wie z. B. Spielhallen und Rotlichtnutzungen) in
Konkurrenz treten zu Betrieben mit höherem Investi-
tionsvolumen und niedrigerer Rendite. Der Wettbewerb
zwischen Konkurrenten mit unterschiedlicher wirtschaft-
licher Potenz führt tendenziell zu einer Erhöhung der
Immobilienpreise und damit zu einer Verdrängung von
Branchen oder Nutzungen mit schwächerer Finanzkraft.
Daher sollen nicht nur Vergnügungsstätten und Betriebe,
die Waren und Dienstleistungen zur Erregung sexueller
Bedürfnisse und deren Befriedigung anbieten sowie
Bordelle, sondern auch Wettannahmestellen ausge-
schlossen werden.

Die 1. Ergänzung zum Bebauungsplan Nr. 535 wurde
gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren aufge-
stellt. Deshalb ist gemäß § 13 Abs. 3 BauGB u. a. von der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB
abgesehen worden.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter 
o-sp.de/oberhausen zu erhalten.

Bekanntmachung des Beschlusses der
Satzung über die Verlängerung der Ver-
änderungssperre Nr. 168 vom 07.01.2020

I.   Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

     Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.11.2019
die Satzung über die Verlängerung der Verän-
derungssperre Nr. 168 für einen Teilbereich des
Bebauungsplans Nr. 618 - Kewerstraße / Ohrenfeld -
beschlossen.

     Gesetzliche Grundlage sind die §§ 17 Abs. 1 Satz 3
und 16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 7 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW. S. 666).

     Die Satzung über die Verlängerung der Verän-
derungssperre Nr. 168 wird vom Tage dieser Be-
kanntmachung an im Technischen Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer A004,
während der nachstehend genannten Öffnungszeiten
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten:

     Montag - Donnerstag     8:00 - 16:00 Uhr
     Freitag                            8:00 - 12:00 Uhr

     Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen
Auskunft erteilt.

II.  Bekanntmachungsanordnung

     Der vom Rat der Stadt am 18.11.2019 gefasste
Satzungsbeschluss über die Verlängerung der
Veränderungssperre Nr. 168, ausgefertigt durch den
Oberbürgermeister am 07.01.2020, wird hiermit
öffentlich bekanntgemacht. Mit dieser Bekannt-
machung tritt die Satzung über die Verlängerung der
Veränderungssperre Nr. 168 gemäß § 16 Abs. 2 S. 2
i. V. m. § 10 Abs. 3 S. 4 BauGB in Kraft.

     Hinweise

     1.    Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

            Unbeachtlich werden

            1.    eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

            2.    eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans
und
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            3.    nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

            wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Stadt Oberhausen unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beacht-
lich sind.

     2.    Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW. 1994, S. 666) können Verletzungen von
Verfahrens- oder Formvorschriften gegen diese
Satzung / sonstige ortsrechtliche Bestimmung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

            
            a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

            b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

            c)    der Oberbürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

            d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

     3.    Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch wird
bzgl. einer Entschädigung auf folgendes hinge-
wiesen:

            „Dauert die Veränderungssperre länger als vier
Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der
ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach 
§ 15 Abs. 1 hinaus, ist den Betroffenen für da-
durch entstandene Vermögensnachteile eine
angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

            Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf
hingewiesen, dass der Entschädigungsberech-
tigte Entschädigung verlangen kann, wenn die in
§ 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der Entschädigung
schriftlich bei der Stadt Oberhausen beantragt.

Oberhausen, 07.01.2020

Schranz
Oberbürgermeister

Benachrichtigung über öffentliche
Zustellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW- LZG NRW

Die an Frau Ornela Gjyla, zuletzt wohnhaft Flaßhofstr.
30, 46045 Oberhausen, gerichtete Anhörung gemäß § 28
Verwaltungsverfahrensgesetz  wird gemäß der §§ 1 Abs.
1und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW S.
94) in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht vom
26.08.1999 (BekanntmVO) in der jeweils gültigen
Fassung durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

Eine Zustellung auf andere Weise kann nicht erfolgen, da
der derzeitige Aufenthalt des Adressaten nicht bekannt
ist bzw. eine Zustellung im Ausland i. S. d. § 9 Verwal-
tungszustellungsgesetz nicht möglich ist. Das genannte
Dokument liegt bei der Ausländerbehörde der 

Stadt Oberhausen 
Technisches Rathaus Sterkrade
Bahnhofstraße 66
46145 Oberhausen
Zimmer 206

dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit 
von 8:00 - 12:00 Uhr zur Aushändigung bereit.

Es gilt als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung die-
ser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es
wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang
gesetzt werden können, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können. 

Oberhausen, 13.12.2019
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Ohletz
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- Entgelt bezahlt - 

DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 10,--
Euro, für sechs Monate 20,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 16. Januar 2020
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst / Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Winter 2020

nimmt der Bereich 0-8 Kunst / Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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